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Tagesordnung 

 
Erweiterung des Aldi-Marktes in der Bahnhofstraße 21 
 
Beschlussvorschlag 

 
Das Einvernehmen zum Bau- und Befreiungsantrag vom 08.12.2009 für die Erweiterung der 
Verkaufsstätte in der  Bahnhofstraße 21 in 53340 Meckenheim, Gemarkung Meckenheim, Flur 5, 
Flurstück Nr. 187 wird erteilt. 
 
Finanzielle Auswirkungen 

 
Begründung 

 
Antragsinhalt und Projektbeschreibung 
Die Antragstellerin begehrt im Rahmen eines Nachtragsbaugesuches die planungs- und 
bauordnungsrechtliche Genehmigung einer organisatorisch bedingten vergrößerten Erweiterung 
der Verkaufsstätte Bahnhofstraße 21 in 53340 Meckenheim. Das bestehende Gebäude soll auf 
einer Fläche der Gemarkung Meckenheim, Flur 5, Flurstück Nr. 187, erweitert werden.  
Für eine gleichlautende, aber etwas kleinere Erweiterung der Verkaufsstätte wurde mit Datum vom 
15.06.2007 eine Baugenehmigung (AZ: P 60.1/00049/1995/BA-7) nach Erteilung des 
Einvernehmens durch den Bau- und Vergabeausschuss in seiner Sitzung vom 17.04.2007 
ausgestellt. 
 
Inhalt der Baugenehmigung vom 15.06.2007 war die Planung  des Unternehmens, die 
Verkaufsfläche von ca. 824 qm um ca. 206 qm auf ca. 1030 qm Verkaufsfläche zu erweitern. 
Diese angestrebte Verkaufsfläche von 1030 qm beinhaltete neben den umsatzrelevanten, durch 
Warenträger genutzten Flächen auch Teilflächen für die Kassenzone, den Windfang sowie einen 



Pfandraum. Mit der geplanten Erweiterung der Verkaufsfläche der Filiale wurde die großzügigere 
Warenpräsentation innerhalb des Geschäftes und die Verbesserung der logistischen Abläufe 
angestrebt. Durch die Antragstellerin wurde darauf hingewiesen, dass für die geplante Erweiterung 
der Filiale keine Ausweitung der Sortimentsbreite bzw. –tiefe vorgesehen ist.  
 
Nunmehr ist, wie aus der Anlage „Lageplan Ausschnitt“ ersichtlich,  ein ergänzender Ausbau der 
mit Datum vom 15.06.2007 genehmigten Erweiterung der vorhandenen baulichen Anlage mit einer 
Grundfläche von ca. 63 qm in nordwestliche Richtung geplant. Der schon in der Ursprungsplanung 
vorgesehene nordwestlich gelegene giebelständige Bauteilkörper soll um ca. 4,0 Meter 
vorgeschoben und um ein ca. 2,78m x 3,0 m großes Bauteil im Innenwinkel an der 
Grundstücksgrenze zur Parzelle 186 erweitert werden. Durch das größere Gebäude werden 
ausschließlich Flächen für Lager und Logistik gewonnen. Die Verkaufsfläche ist gegenüber der 
schon erteilten Baugenehmigung unverändert geblieben. 
 
Im Einzelnen sind folgende Ergänzungen zu der vorgenannten erteilten Baugenehmigung 
vorgesehen: 
 
Pfandrückgabe: 
Mit der Vergrößerung (ca. 6,0 qm Nutzfläche) und seitlichen Verlegung des Pfandraumes soll das 
durch die Antragstellerin erprobte Pfandraumkonzept umgesetzt werden. Hierdurch kann der 
Kunde sofort nach dem Betreten der Filiale sein Leergut abgeben und dann ohne Leergut seine 
Einkäufe tätigen.  
 
Backvorbereitung: 
Es ist durch die Antragstellerin beabsichtigt, dass Warensortiment auch durch frische 
Backprodukte zu ergänzen. Hierfür ist die Schaffung eines abgeschlossenen Raumes für die 
Backvorbereitung in einer Größenordnung von ca. 42,5 qm Nutzfläche notwendig; aus diesem 
Backvorbereitungsraum soll über einen Wähl- und Ausgabeautomaten, der direkt angrenzend im 
Verkaufsraum positioniert ist, die Ausgabe an die Kunden erfolgen. 
 
Außenanlagen: 
Im vorliegenden Bauantrag ist eine Neugestaltung der Außenanlagen vorgesehen. Insbesondere 
wird versucht, die bequeme Erreichbarkeit mit Fahrrad, Pkw und zu Fuß zu verbessern. Potentielle 
Konfliktpunkte zwischen Pkw- und Lkw-Verkehr wurden durch optimierte 
Schleppkurvenuntersuchungen entschärft. Die nunmehr entstehenden 105 Stellplätze sind gut 
erreichbar und entsprechen den Anforderungen des § 51 der Bauordnung Nordrhein-Westfalen 
(BauO NRW). 
 
Planungsrechtliche Beurteilung 
Es handelt sich um ein Vorhaben im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes 
Nr. 32 „Wissfeld-Wormersdorfer Straße“ – Teil 1, 4. Änderung. 
Der Bebauungsplan setzt für die Fläche ein Mischgebiet (MI) fest. Vorhaben können in 
dreigeschossiger offener Bauweise geändert bzw. errichtet werden. Die Grundflächenzahl beträgt 
0,4, die Geschossflächenzahl beträgt 1,0. Als Dachform ist ein Satteldach mit einer Dachneigung 
bis 48 ° festgesetzt worden.  
Gemäß von § 6 Abs. 1 BauNVO dienen Mischgebiete dem Wohnen und der Unterbringung von 
Gewerbebetrieben, die das Wohnen nicht wesentlich stören. Auf Grund von § 6 Abs. 2 Nr. 3 
BauNVO sind Einzelhandelsbetriebe, wie hier gegeben, Schank- und Speisewirtschaften sowie 
Betriebe des Beherbergungsgewerbe zulässig.  
Bei der planungsrechtlichen Beurteilung des Einzelhandelsbetriebes ist es von Bedeutung, die 
Abgrenzung zum großflächigen Einzelhandel zu prüfen. Diese Prüfung ist detailliert im 
Antragsverfahren im Jahre 2007 durchgeführt worden und muss aufgrund der unveränderten 
Verkaufsfläche hier nicht mehr wiederholt werden. Die im damaligen Verfahren vorgelegte 
gutachterliche Stellungnahme eines Fachbüros zu den potentiellen städtebaulichen und 
raumordnerischen Auswirkungen der geplanten Erweiterung des Marktes in Meckenheim, wurde 
mit Datum vom 21. Januar 2010 ergänzt und auf den beantragten Sachstand gebracht; die 
positive Bewertung des Vorhabens blieb weiterhin bestehen. 
 



Die Vorgaben des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes werden durch das geplante 
Erweiterungsvorhaben bis auf eine weitere Ausdehnung der süd-westlichen 
Baugrenzüberschreitung um ca. 63 qm eingehalten; hierfür hat die Antragstellerin einen 
Befreiungsantrag gemäß § 31 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) gestellt. 
Sind Ausnahmen weder im Bebauungsplan selbst noch in der BauNVO vorgesehen, oder sind die 
Ausnahmevoraussetzungen nicht erfüllt, so kann eine Abweichung des Bauvorhabens von den 
zwingenden Festsetzungen des Bebauungsplanes nur im Wege der Befreiung zugelassen 
werden. Die wichtigste Voraussetzung für die Erteilung einer Befreiung ist, dass die Grundzüge 
der Planung nicht berührt werden. Hinzu kommen muss jeweils eine der in § 31 Abs. 2 BauGB 
genannten drei Fälle, wobei es in der Praxis in der Regel darauf ankommt, ob die Abweichung 
städtebaulich vertretbar (§ 31 Abs. 2 Nr. 2 BauGB) und die Durchführung des Bebauungsplanes 
zu einer vom Bebauungsplan nicht beabsichtigten Härte führen würde (§ 31 Abs. 2 Nr. 3 BauGB). 
 
In jedem Fall muss die Abweichung auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den 
öffentlichen Belangen vereinbar sein. Die Vorschrift des § 31 Abs. 2 BauGB ist also schon kraft 
ihres Wortlautes nachbarschützend. 
 
Von den Festsetzungen des Bebauungsplanes kann in diesem Fall befreit werden, da die 
Befreiung städtebaulich vertretbar ist. Die hintere süd-westliche Baugrenze ist im 
Aufstellungsverfahren des Bebauungsplanes Nr. 32 „Wissfeld-Wormersdorfer Straße“ aufgrund 
einer damals noch bestehenden Bebauung gezogen worden und hat bei diesem Vorhaben keine 
städtebauliche Relevanz mehr. Die Beachtung dieser Baugrenze würde für die Bauherrin zu einer 
unbilligen Härte führen und stände einer heutigen Ansprüchen gerecht werdenden städtebaulichen 
Planung entgegen. Zudem ist der Standort als integrierter Standort für die Nahversorgung der 
Bürgerinnen und Bürger von Bedeutung. 
 
Die Überschreitung der Baugrenze wirkt sich städteplanerisch nicht nachteilig aus, es tritt keine 
stadtarchitektonisch negative Verfestigung ein; nachbarliche Belange sind aufgrund der 
vorliegenden Zustimmung zu bauordnungsrechtlich notwendigen öffentlich-rechtlichen 
Sicherungen von Abstandsflächen (Baulasten) durch den direkten Angrenzer nicht betroffen. 
 
 
Meckenheim, den 25.01.2010 
 
 
 
  Gerd Gerres 
  Leiter 
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